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§ 42 StPEG 2004
Behordenzustandigkeit und

Verfahren

StPEG 2004 - Steiermarkisches Pflichtschulerhaltungsgesetz 2004

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.09.2025

(1) Die Auflassung einer bestehenden Pflichtschule (Expositurklasse) erfolgt durch den Schulerhalter und bedarf der
Bewilligung der Bildungsdirektion.

(2) Die Aufhebung der Bestimmung einer Pflichtschule als ganztagige Schulform erfolgt durch den Schulerhalter und
bedarf der Bewilligung der Bildungsdirektion. Die betroffenen Erziehungsberechtigten und Lehrpersonen sind zu
horen.

(3) Die gemald Abs. | und 2 erforderliche Bewilligung wird auf Antrag des gesetzlichen Schulerhalters erteilt, der das
Vorliegen der Voraussetzungen fir die Auflassung oder Aufhebung nachzuweisen hat.

(4) Die Bildungsdirektion kann die Auflassung einer Pflichtschule von Amts wegen anordnen, wenn die
Voraussetzungen gemald 8 41 Abs. 3 erster Satz vorliegen. Die Bildungsdirektion hat die Auflassung einer Pflichtschule
von Amts wegen anzuordnen, wenn die Voraussetzungen gemal3 § 41 Abs. 3 zweiter Satz vorliegen.

(5) Die Bildungsdirektion erhebt erforderlichenfalls die fir die Auflassung einer Pflichtschule mal3gebenden Umstande
kommissionell durch Verhandlung an Ort und Stelle. Zur Verhandlung sind alle beteiligten Gebietskdrperschaften zu
laden. Der hierbei aufgenommenen Verhandlungsschrift sind die Ausfertigungen der von den beteiligten
Gemeindevertretungen gefassten Beschlisse anzuschlieRen.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 66/2013, LGBI. Nr. 67/2014, LGBI. Nr. 72/2018

In Kraft seit 01.01.2019 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stpeg_2004/paragraf/41
https://www.jusline.at/gesetz/stpeg_2004/paragraf/41
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=66/2013&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=67/2014&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=72/2018&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 42 StPEG 2004 Behördenzuständigkeit und Verfahren
	StPEG 2004 - Steiermärkisches Pflichtschulerhaltungsgesetz 2004


